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1XoGesetzgebungsperiode 

A fif ra g e b e an t W 0 r t ü~h g 
-t " 

des Btihde~rnirii~i~tJ'flii-'tiii~rizeri Dr o K~Ca:ll S ' 

a~f~ie Anfrai~'~~~ Ahkeordn~ten P r eu)ß i e ~ und Gäri6ssen; 

betreffend die Stempelpflicht der Rundfunkteilnehmer-AnnlslduilgF 

-Q-~-,.;I-O"" 

··Mi t' Bezug au{ .. 'die;:' Anfrage. der A'pg~.ordne-te:t1 Pr,eußler und:. G,enossell vom 

'24~Jänher: 1962 (245/J:') be'ehre Lch mi~h, folgendes' mLtzuteilen: 
- <'." -:.: ... -. -.-. -~, ,- {:..~. -' .. 

Das:Bundesmiilis-teriuriLfür. Finanzen, hat·, im Amtsblatt, der Österr,eichischen 
- (,_ - :- ,-' ".,' '.. •••• -"..' <. "." • _. _, _. t '.' :., ...• ; .. _ _~. ,.-> .: •• : , :~: 

Finanz ve·rwal tungeinerr "Erlas.s' verlau t:b9.r,t . (A.Ö.FVd'Ir,Q 279/196;r.) ,,~;i9:.~.e,lyhem 

auf·· die bes:te'hende ·GebÜhrenp.flic,~t'.cVon:§cA=r.:iften§l.uf·dl3mG~;1;l.:i-e;~;e: d~?c, Fern­

meldewesens hingewiesen wurde o Dieser Hinweis war notwendig geworden, weil 

es die Fernmeldebehörden entgegen .. ei):ler dem Bundesministerium für Verkehr 

und Elektrizitätswir:tschaft, Generaldirektion für die Post- und Telegraphen­

verwaltung, bereits im Jahre 1958 erteilten Auskunft über die bestehende 

Gebührenpflicht unterlassen haben, durch Aufnahme amtlicher Befunde über 

festgestellte Stempelgebrechen gemäss § 6 Absol der Stempelmarkenverordnung 
' .. ) 

1'955 der Finanzverwaltung die gebührenrechtliche Erfassung zu ermöglichen o 

Die Empfänger von Ausgleichszulagen zu den Renten sind nach dem Gebühren­

geset~ 1957 persönlich nicht gebührenbefreito Sie haben daher, soweit es 

sich nicht um Gesuche um Erteilung von Unterstützungen oder sonstige Einga-

@ ben im öffentlichen Fürsorgewesen handelt (§ 1'4 TP 6 Abso5 Z0 2 Gebührenge­

setz 1957), auch Eingaben ll in ~elchen sie auf Grund ihrer wirtschaftlichen 

Verhältnisse um die Gewährung von Begünstigungen ansuchen, grundsätzlich mit 

dem Eingabenstempel zu versehen. Das gilt auch für die in Frage stehenden 

Eingaben nach dem Fernmeldegesetz, für die, an der Bedeutung anderer gleich­

falls gebührenpflichtiger Eingaben gemessen, eine sachliche Befreiung nicht 

geboten erscheint. Es darf ausserdem darauf hingewiesen werden, dass bedürf­

tige Rentenempfänger, die zu dem im § 51 Abso6 der Fernmeldegebührenver­

ordnung 1957, BGBloNrQ282/1957, aufgezählten Personenkreis gehören, mangels 

Vorliegens einer gebührenpflichtigen Eingabe ohnehin keinen Eingabenstempel 

zu entrichten haben, wenn sie ihren Anspruch auf Befreiung von der Rundfunk­

gebühr geltend machen. 
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Das Bundesministerium für Finanzen ist auch nicht ermächtigt~ durch 

einen Erlas9 die Befreiung von der Stempelpflicht :ter Rundfunkteilnehmer= 
:.c._, 

anmeldungen und der Gebührenbefreiungsansuchen von Rentnern, die:'n,icgt 

zum Personenkreis des § 51,Abs.6 der Fernmeldegebühr~nver<;>rdrlUng 1957 

gehHren~ ~~zuordnen; ein solcher Erlass würde dem Artg18 Abs.l B~-VG. 

widersp~e~lf~:rl· 

Ab 9 chliessend muss festgestellt werden, dass keine sachlichen Gründe 

vorliegen, die es rechtfertigen kHnnten, den Eingaben an die Fernmelde­

behHr'deD. eine gri;)ssere Bedeutung beizumessen als" irgendwelchen·aJ:).deren 

gebührenpflichtigen: Eingaben', weil die bei der Anmeldung, sQ,mit. also nur 

Edriinal zuentrich-tende EiilgabE'mgebühr im Verhältnis .zudenKosten der 

. Anschaffung' efrie's: Rundfunk- öder Fernsehgerätesbzw. im Verh~l,tn.is zu 

den laufendenRunaf·unk~ bzw~'Ferhsehgebühren' rela ti v nur .gering :ist .•.. 
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